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Vorwort

Seit über einem Jahr nun ist Deutschland von der Corona-Epidemie betrof-
fen, der Beginn des 1. „Lockdowns“ liegt ein gutes Jahr zurück. Die 1. Auflage
war Reaktion auf den großen Bedarf an einem fundierten Kommentar, der
während der laufenden Pandemie Antworten auf die drängendsten Fragen lie-
fern konnte. Kritisch setzte sich unsere Erläuterung mit den Rechtsgrundlagen
der Maßnahmen zur Eindämmung von SARS-CoV-2/COVID-19 und ihren
Folgeproblemen auseinander. Einige der Kritikpunkte wurden mittlerweile
vom Gesetzgeber aufgegriffen, der im November 2020 durch das 3. Bevölke-
rungsschutzgesetz (BevSchG) das IfSG in zentralen Punkten änderte.

Schnell wurde deutlich, dass diese Änderungen einer zeitnahen Erläuterung
bedürfen, die auch die Rechtsprechung und die zwischenzeitlich umfangreich
erschienene Literatur verarbeitet und einordnet. Seit Impfstoffe gegen das Vi-
rus zugelassen sind, stellen sich neue Fragen, etwa nach der Rechtsgrundlage
für die Festlegung der Impfreihenfolge. Ungeklärt ist nach wie vor, ob von
Schließungen betroffene Betriebe entschädigt werden müssen.

Bei den Autorinnen und Autoren möchte ich mich herzlich dafür bedan-
ken, dass sie erneut bereit waren, innerhalb eines kurzen Zeitfensters die
2. Auflage anzugehen. Während unserer Überarbeitungen wurde das Epi-
Lage-FortgeltungsG in den Bundestag eingebracht, das – anders als zunächst
erwartet – nicht nur eine Fortgeltung auslaufender Vorschriften anordnete,
sondern in einigen Bereichen – ua bei §§ 5, 20, 36 und dem Entschädigungs-
recht – umfangreiche Änderungen mit sich brachte. Diese Änderungen haben
wir vollumfänglich berücksichtigt und ausführlich kommentiert. Besonderer
Dank gilt den von den Änderungen betroffenen Autorinnen und Autoren,
die sich mit maximalem Einsatz sehr kurzfristig dieser Aufgabe annahmen.
Kurz vor Drucklegung wurden wir dann vom 4. BevSchG überrascht, dessen
Änderungen wir auch noch aufnehmen konnten.

Auch dieses Mal gilt mein Dank wieder dem Verlag C. H. BECK, insbe-
sondere Herrn Dr. Rolf-Georg Müller, vor allem für die produktive Zusam-
menarbeit während der notwendigen Abstimmungsprozesse im Rahmen der
laufenden Gesetzgebungsverfahren, die unseren Zeitplan arg strapazierten.

Bochum, im Mai 2021 Andrea Kießling
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